
Gemeinde Parthenstein       Vorlage Nr. 01/04/2026 
 
 
Einreicher: Bürgermeister 
 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Vorberatung Beschlussfassung 

Hauptausschuss         

  Gemeinderat       29.04.2026  x      x 

 
 
Beratungsgegenstand:  Abwägungsbeschluss zum Entwurf der 1. Änderung des 

Bebauungsplans „Großsteinberg - Wohngebiet Hühnerkoppel“ 
 
 
Anlagen:     Abwägungsprotokoll (Stand April 2026) 
 
 
Vorgang:    1. Änderung des Bebauungsplans 

 „Großsteinberg – Wohngebiet Hühnerkoppel“   
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein möge in öffentlicher Sitzung für den 
Bebauungsplan „Großsteinberg – Wohngebiet Hühnerkoppel“, 1. Änderung, die im 
Abwägungsprotokoll in der Fassung vom April 2026 angeführten Abwägungen zu den 
vorliegenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden und der 
Öffentlichkeit mit deren Festlegungen beschließen. 
 
 
Begründung: 
 
Bei der Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TöBs) wurden die 
eingegangenen Hinweise und Forderungen sorgfältig geprüft und berücksichtigt bzw. in den Plan 
und Begründung übernommen. 

  



 

Gemeinde Parthenstein Vorlage Nr. 02/04/2026 
 
 
Einreicher: Bürgermeister 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Vorberatung Beschlussfassung 

Hauptausschuss           

Gemeinderat 29.04.2026   x     x  

 
 
Beratungsgegenstand: Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Großsteinberg - Wohngebiet Hühnerkoppel“ 
 
 
Anlagen: Planzeichnung, Satzung Stand April 2026 
 Begründung zur Satzung, Stand April 2026  
 
 
Vorgang:         1. Änderung des Bebauungsplans 
  „Großsteinberg – Wohngebiet Hühnerkoppel“ 
(Verweis auf frühere Vorlagen) 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein möge in öffentlicher Sitzung gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB die 1. Änderung des Bebauungsplans „Großsteinberg - Wohngebiet Hühnerkoppel“ in der 
Fassung vom April 2026 als Satzung beschließen. Die Begründung wird gebilligt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist 
auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
   









Gemeinde Parthenstein       Vorlage Nr. 05/04/2025 
 
 
Einreicher: Bürgermeister 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Vorberatung Beschlussfassung 

Hauptausschuss      

Gemeinderat 29.04.2026 x      x  

 
 
Beratungsgegenstand: Beschlussfassung zum geänderten Nutzungsvertrag des 

Jugendtreffs in Pomßen 
 
Anlagen: Nutzungsvertrag und Kooperationsvereinbarung 
 Schreiben des DRK Kreisverband Muldental e.V. 
 
Vorgang:   Jugendtreff Pomßen 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein möge in öffentlicher Sitzung dem Nutzungsvertrag 
und Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Parthenstein und dem DRK Kreisverband 
e. V. zur Betreuung des Jugendtreffs Pomßen zustimmen. 
 
Begründung: 
 
Seit Mai 2025 besteht der Jugendtreff Pomßen als Treffpunkt für Jugendliche im Alter von aktuell 
10 – 14 Jahren unter der Leitung von Karoline Niesyto. Seitdem dient der Jugendtreff als sicherer 
Raum für Freizeitgestaltung, soziale Begegnungen und kreative Aktivitäten und trägt zur 
positiven Entwicklung der Jugendlichen bei. 
Im Rahmen der Juleica-Schulung 2025 kam Frau Niesyto mit dem DRK Kreisverband e. V. in 
Kontakt. Herr Brüggemann vom DRK bot seine Unterstützung und Zusammenarbeit in der 
Kinder- und Jugendarbeit in Pomßen an. Die notwendigen Rahmenbedingungen 
(Verantwortlichkeiten, Nutzungsregelungen und Aufsicht u.s.w.) sind in einer neuen 
Nutzungsvereinbarung festgelegt. 
  



Gemeinde Parthenstein       Vorlage Nr. 06/04/2026  
 
 
Einreicher: Bürgermeister 
 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Vorberatung Beschlussfassung 

Hauptausschuss         

  Gemeinderat       29.04.2026  x      x 

 
 
Beratungsgegenstand: Verkauf des Flurstücks 430/2 der Gemarkung Pomßen 
 
 
Anlagen:      E-Mail-Schriftverkehr, u.a. Antrag vom 09.01.2026 

Lageplan 
Grundbuchauszug 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Vorgang:   ohne   
 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein möge in öffentlicher Sitzung dem Antrag auf 
Erwerb des Flurstücks 430/2 der Gemarkung Pomßen von der Fa. Betonwerk Bad Lausick 
GmbH&Co.KG, Wüstungssteiner Straße 5b in 04651 Bad Lausick zustimmen. 
Der Kaufpreis beträgt 9.975, € und entspricht 2,50 €/m². Die Kosten der Erwerbsabwicklung trägt 
der Erwerber. 
 
 
Begründung: 
 
Das zu verkaufende Flurstück 430/2 der Gemarkung Pomßen befindet sich innerhalb des 
Kiesabbaugebietes des Betonwerkes Bad-Lausick an der Staatsstraße 49 auf der linken Seite 
von Otterwisch nach Pomßen. 
Eine Nutzung als Feldweg war niemals möglich, da das Gebiet militärisch in Anspruch 
genommen wurde. 
Nach dem Jahr 1990 hat das Betonwerk Bad Lausick die umliegenden Grundstücke sowie das 
Bergrecht zur Gewinnung von Kies erworben. 
Der abgebaute Kies wird für das Betonwerk in Bad Lausick benötigt. 
 
Der Kaufpreis entspricht vergleichbaren Verkäufen in Vergangenheit (z. Bsp. Straße zum 
Steinbruch als Werkszufahrt). 
Der Bodenrichtwert beträgt zurzeit 1,30 €/m². 
 

 

 
 
 
 
 
 



Gemeinde Parthenstein Vorlage Nr. 07/04/2026 
 
 
Einreicher: Bauamt 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Vorberatung Beschlussfassung 

Hauptausschuss           

Gemeinderat 29.04.2026  x      x 

 
 
Beratungsgegenstand: Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans „Klinga – Steinstr., 

Abschnitt 2“ in der Fassung vom 28.11.2025. 
 
 
Anlagen: Der Entwurf des Bebauungsplans „Klinga – Steinstr., Abschnitt 2“ mit 

Stand 28.11.2025 einschließlich Begründung und Anlagen 
 
 
Vorgang: B-Plan „Klinga – Steinstr., Abschnitt 2“ 
 
(Verweis auf frühere Vorlagen) 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Klinga – Steinstr., Abschnitt 2“. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 60/8, 60/16 und 60/14 
der Gemarkung Staudnitz ist im beigefügten Entwurf vom 28.11.2025 durch eine Umgrenzungslinie 
gekennzeichnet. 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 


